
  

1. Diese Bedingungen gelten für sämtliche
Leistungen unseres Werkskundendienstes
(nachfolgend „Serviceleistungen“), insbeson-
dere zur Montage, Inbetriebnahme, Inspek-
tion, Wartung, Störungsbeseitigung und
Instandsetzung, sowie zur Durchführung von
Stoffanalysen (Heizwasser und -öl). 

2. Die im Rahmen eines Serviceauftrags von
uns zu erbringenden Leistungen bestimmen
sich nach dem von uns im Katalog “Techni-
scher Kundendienst“ oder im Angebot ange-
gebenen Leistungsumfang.

Dort nicht ausdrücklich genannte Leistun-
gen, die auf Wunsch des Auftraggebers aus-
geführt werden, werden zusätzlich gemäß
unserer jeweils gültigen Preisliste in Rechnung
gestellt. Das Gleiche gilt für nicht ausdrücklich
genannte Leistungen, die zur Durchführung
des Auftrages notwendig sind. In diesen Fällen
haben wir jedoch vor Ausführung der zusätzli-
chen Leistungen das Einverständnis des Auf-
traggebers einzuholen, wenn bei einem Pau-
schalangebot der angebotene Preis um mehr
als 15 % überschritten wird.

3. Im Rahmen der von uns durchgeführten
Serviceleistungen erfolgt über die beauftrag-
ten Leistungen hinaus keine Überprüfung der
Gesamtanlage. Insbesondere wird die Erstel-
lung der Anlage gemäß unseren Planungsun-
terlagen nicht geprüft.

Nicht zu unserem Leistungsumfang gehö-
ren die Dichtheitsprüfung von bauseits erstell-
ten Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Öl)
sowie die Prüfung der bestimmungsgemäßen
Verlegung der elektrischen Versorgungsleitun-
gen inklusive der Verbindungsleitungen zu
Peripheriegeräten.

4. Für uns überlassene Unterlagen überneh-
men wir keine Haftung. Wir sind nicht ver-
pflichtet, die vom Auftraggeber gemachten
Angaben und uns überlassenen Unterlagen
auf Richtigkeit und Geeignetheit für den vor-
gesehenen Verwendungszweck zu überprü-

fen. Dies gilt insbesondere für Anlagenbe-
schreibungen und -schemata.

5. Sofern im Einzelfall nichts anderes verein-
bart ist, werden Fahrtkosten nach unserer
jeweils gültigen Preisliste gesondert berech-
net. Dies gilt auch bei Pauschalangeboten.

6. Der Auftraggeber ist für die Vorausset-
zungen zur ungehinderten Durchführung der
Serviceleistungen zum vereinbarten Termin
verantwortlich. Insbesondere hat er die not-
wendige Energieversorgung am Einsatzort
sicherzustellen und dafür zu sorgen, das der
jeweilige Einsatzort ausreichend beleuchtet
und - erforderlichenfalls auch durch Bereitstel-
lung von Leitern und Gerüsten - leicht zugäng-
lich ist.

Bei Anlagen mit Datenfernübertragung hat
der Auftraggeber die Verbindung von der Tele-
fonanlage zum Fernmeldenetz sicherzustellen.

Sind wir mit Inbetriebnahme-Leistungen
beauftragt, hat der Auftraggeber ergänzend
unsere „Zusätzlichen Bedingungen für die
Durchführung von Inbetriebnahmen“ zu
beachten.

7. Der Auftraggeber hat von ihm vorgenom-
mene Veränderungen der Standardbrenner-
einstellung und ihm bekannte Beschädigungen
an der Heizungsanlage zu dokumentieren und
uns vor Aufnahme der Arbeiten vorzulegen.
Dasselbe gilt bei Veränderungen der Stan-
dardbrennereinstellung, die von Dritten vorge-
nommen wurden und dem Auftraggeber
bekannt sind. 

8. Können die beauftragten Serviceleistun-
gen aus Gründen, die im Verantwortungsbe-
reich des Auftraggebers liegen, zum verein-
barten Termin nicht oder nicht vollständig
erbracht werden, sind wir berechtigt, Ersatz
der uns dadurch entstehenden Kosten zu ver-
langen. 

Können die Arbeiten, auch nachdem eine
von uns gesetzte angemessene Nachfrist
abgelaufen ist, nicht aufgenommen oder

fortgeführt werden, sind wir berechtigt, von
dem jeweiligen Vertrag zurückzutreten. Unbe-
rührt bleibt in diesem Fall unser Recht, Scha-
densersatz statt der Leistung zu verlangen. 

9. Mängelansprüche des Auftraggebers ver-
jähren nach Ablauf von 12 Monaten, begin-
nend mit der Abnahme. Die von uns erbrach-
ten Serviceleistungen sind unmittelbar nach
Fertigstellung abzunehmen. Unwesentliche
Mängel, die die Funktionstüchtigkeit und den
Betrieb der Heizungsanlage nicht beeinträchti-
gen, sind im Abnahmeprotokoll festzuhalten
und berechtigen den Auftraggeber nicht zu
einer Verweigerung der Abnahme. 

Verzögert sich die Abnahme ohne unser
Verschulden, so gilt die Abnahme nach 12
Werktagen seit Anzeige der Beendigung der
jeweiligen Leistung als erfolgt. 

Bei Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit und bei einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
durch uns sowie bei arglistigem Verschweigen
eines Mangels oder bei Übernahme einer
Beschaffenheitsgarantie gelten die gesetzli-
chen Verjährungsfristen.

10. Der Auftraggeber hat uns einen festge-
stellten Mangel unverzüglich anzuzeigen und
uns innerhalb angemessener Frist die Gele-
genheit zu geben, den Mangel durch Nacher-
füllung zu beheben. Geschieht dies nicht oder
werden Änderungen oder Reparaturen durch
den Auftraggeber oder Dritten ohne unsere
vorherige Genehmigung vorgenommen, sind
wir von der Mängelhaftung befreit.

11. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Allgemeine Montage-, Inbetriebnahme- und
Kundendienstbedingungen
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